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INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN  
Genf 

DER RAT 

Sechsundvierzigste ordentliche Tagung 
Genf, 1. November 2012 

PRÜFUNG DER VEREINBARKEIT DES GESETZENTWURFS 
 DER VEREINIGTEN REPUBLIK TANSANIA ÜBER PFLANZENZÜCHTERRECHTE  

MIT DER AKTE VON 1991 DES UPOV-ÜBEREINKOMMENS 

Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument 

 
1. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2012 an den Generalsekretär der UPOV ersuchte der Staatssekretär 
des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Kooperativen der Vereinigten Republik 
Tansania um Prüfung der Vereinbarkeit des Gesetzentwurfs über Pflanzenzüchterrechte (nachstehend 
„Gesetzentwurf“), dessen erste Lesung im Parlament im April 2012 erfolgte, mit der Akte von 1991 des 
UPOV-Übereinkommens (nachstehend „Akte von 1991“). Das Schreiben ist in Anlage I dieses Dokuments 
wiedergegeben. Anlage II enthält eine Abschrift des Gesetzentwurfs auf Englisch. Anlage III enthält eine 
Abschrift (auf Englisch) der Übersicht über die Änderungen, die der Minister für Landwirtschaft, 
Ernährungssicherheit und Kooperativen plant, dem Parlament vorzulegen (nachstehend „Änderungen des 
Ministers”).  
 
2. Am 14. Juni 2012 wurde das Verbandsbüro darüber in Kenntnis gesetzt, daß die Regierung der 
Vereinigten Republik Tansania beabsichtige, zunächst den Gesetzentwurf für Kontinentaltansania zur 
Prüfung durch den Rat und zu einem späteren Zeitpunkt den Gesetzentwurf oder das verabschiedete 
Gesetz für Sansibar vorzulegen. 
 
 
HINTERGRUND 
 
3. Artikel 34 Absatz 3 der Akte von 1991 sieht vor: „Jeder Staat, der dem Verband nicht angehört, sowie 
jede zwischenstaatliche Organisation ersuchen vor Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde den Rat um 
Stellungnahme, ob ihre Rechtsvorschriften mit diesem Übereinkommen vereinbar sind. Ist der Beschluß über 
die Stellungnahme positiv, so kann die Beitrittsurkunde hinterlegt werden.“ 
 
4. Seit 2007 hat das Verbandsbüro Kontinentaltansania bei verschiedenen Gelegenheiten Unterstützung 
im Hinblick auf vorgeschlagene Änderungen des „Gesetzes zum Schutz neuer Sorten 
(Pflanzenzüchterrechte) 2002“ in bezug auf die Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens geleistet. Am 6. 
September 2010 wurde das Verbandsbüro darüber informiert, daß der Entwurf über die Änderung des 
Gesetzes zu einem konsolidierten Gesetzentwurf ausgearbeitet worden sei und daß sich der Gesetzentwurf 
in der Generalstaatsanwaltschaft befinde, bevor er dem Parlament vorgelegt werde. Bei dieser Gelegenheit 
wurde das Verbandsbüro darüber in Kenntnis gesetzt, daß für Sansibar ein gesondertes Stück 
Gesetzgebung  erlassen werde, so daß das gesamte Hoheitsgebiet der Vereinigten Republik Tansania 
abgedeckt sei. 
 
5. Am 1. und 2. Juni 2011 hielt das Verbandsbüro in Sansibar, Vereinigte Republik Tansania, auf einer 
Arbeitstagung über Züchterrechte für Interessensvertreter Vorträge und traf mit Regierungsvertretern aus 
Kontinentaltansania und mit der für die Ausarbeitung eines Entwurfs einer Züchtrerrechtsgesetzgebung für 
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Sansibar zuständigen Arbeitsgruppe zusammen. Am 20. Juli 2011 gab das Verbandsbüro Anmerkungen zu 
dem Gesetzentwurf Kontinentaltansanias und zu dem Gesetzentwurf für Sansibar ab, bei denen die bei den 
Sitzungen am 1. und 2. Juni 2011 in Sansibar geführten Diskussionen und gemachten Vorschläge 
berücksichtigt wurden. Das Verbandsbüro erläuterte, daß es für einen Beitritt zum Verband unerläßlich sei, 
daß beide Gesetzgebungsstücke dem Rat zur Prüfung vorgelegt werden. 
 
6. Am 14. Juni 2012 wurde das Verbandsbüro darüber in Kenntnis gesetzt, daß die Regierung der 
Vereinigten Republik Tansania beabsichtige, zunächst einmal den Gesetzentwurf für Kontinentaltansania zur 
Prüfung durch den Rat und zu einem späteren Zeitpunkt den Gesetzentwurf oder das verabschiedete 
Gesetz für Sansibar vorzulegen. 
 
 
GRUNDLAGE FÜR DEN SCHUTZ NEUER PFLANZENSORTEN IN TANSANIA 
 
7. In der Vereinigten Republik Tansania wird der Schutz neuer Pflanzensorten durch das Gesetz 
von 2002 geregelt (vergleiche Absatz 4 oben). Da die Vereinigte Republik Tansania beabsichtigt, 
Verbandsmitglied zu werden, beschloß die Regierung der Vereinigten Republik Tansania, das Gesetz von 
2002 durch den dem Parlament vorgelegten Gesetzentwurf zu ändern (vergleiche Anlage II), in den die 
Änderungen eingearbeitet werden, die der Minister für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und 
Kooperativen plant, dem Parlament vorzulegen (vergleiche Anlage III). Eine Analyse des Gesetzentwurfs 
gemäß den Änderungsvorschlägen des Ministers folgt in der Reihenfolge wesentlichen Rechtsvorschriften 
der Akte von 1991. 
 
 
Artikel 1 der Akte von 1991:  Begriffsbestimmungen 
 
8. Artikel 2 des Gesetzentwurfs enthält Begriffsbestimmungen von Sorte und Züchter, die jeweils den 
Begriffsbestimmungen in Artikel 1 Nummer iv und vi der Akte von 1991 entsprechen. 
 
9. Der Gesetzentwurf enthält in Artikel 2 eine Definition folgenden Begriffes, der nicht in der Akte von 
1991 definiert ist: 

 
„’verkaufen’ bedeutet in Verkaufsabsicht anbieten, bewerben, lagern, ausstellen, übertragen, übereignen, 
liefern oder für den Verkauf oder Austausch vorbereiten oder abfertigen, übereignen oder ausliefern;” 

 
10. Der Gesetzentwurf enthält in Artikel 2 eine Definition folgenden Begriffes, der nicht in der Akte von 
1991 definiert ist und im Gesetzentwurf nicht verwendet wird: 
 

„’reproductive material’ means a plant or part of the plant used to multiply the plant;” 
(’Vermehrungsmaterial’ bedeutet eine Pflanze oder ein Teil einer Pflanze, der/die zur Vermehrung der 
Pflanze verwendet wird;) 
 

 
Artikel 2 der Akte von 1991:  Grundlegende Verpflichtung der Vertragsparteien 
 
11. Der Gesetzentwurf trägt den Titel „Ein Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Erteilung und zum Schutz von 
Pflanzenzüchterrechten, zur Schaffung eines Pflanzenzüchterrechtsamtes und für Angelegenheiten in 
diesem Zusammenhang“ und entspricht damit der grundlegenden Verpflichtung in Artikel 2 der Akte von 
1991. 

 
 

Artikel 3 der Akte von 1991:  Gattungen und Arten, die geschützt werden müssen 
 
12. Artikel 12 des Gesetzentwurfs sieht vor: „[D]ie Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf alle 
Pflanzengattungen und -arten anwendbar.“ Dies ist mit Artikel 3 Absatz 2 Nummer ii der Akte von 1991 
vereinbar. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Vereinigte Republik Tansania bei der Hinterlegung ihrer 
Beitrittsurkunde gemäß Artikel 36 Absatz 1 Nummer ii der Akte von 1991 in einer Erklärung amtlich mitteilen 
muß, daß das Gesetz auf alle Pflanzengattungen und -arten anwendbar ist. 
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Artikel 4 der Akte von 1991:  Inländerbehandlung 
 
13. In bezug auf den Züchter und das Einreichen von Anträgen enthält der Gesetzentwurf keinerlei 
Einschränkungen bezüglich der Nationalität, des Wohnsitzes natürlicher Personen oder des Sitzes 
juristischer Personen. Der Gesetzentwurf entspricht den Anforderungen von Artikel 4 der Akte von 1991. 
 
 
Artikel 5 bis 9 der Akte von 1991:  Schutzvoraussetzungen; Neuheit; Unterscheidbarkeit; Homogenität; 
Beständigkeit 
 
14. Unter Einbeziehung der Änderungen des Ministers würde Artikel 15 des Gesetzentwurfs 
folgendermaßen lauten: 
 

„15.- Absatz 1) Die Sorte wird als unterscheidbar angesehen, wenn sie sich von jeder anderen Sorte 
deutlich unterscheiden läßt, deren Vorhandensein am Tag der Einreichung des Antrags allgemein bekannt 
ist. 
 
2) Zum Zwecke des Unterartikels 1) gilt die Einreichung eines Antrags auf Erteilung eines Züchterrechts 
für eine andere Sorte oder auf Eintragung einer anderen Sorte in ein amtliches SorteSortenregister in 
irgendeinem Land als Tatbestand, der diese andere Sorte allgemein bekannt macht, sofern dieser Antrag 
zur Erteilung des Züchterrechts oder zur Eintragung dieser anderen Sorte in das amtliche 
SorteSortenregister führt.“ 

 
15. Die Artikel 13 bis 17 des Gesetzentwurfs enthalten mit den oben angeführten Änderungen die 
Schutzvoraussetzungen, die den Bestimmungen der Artikel 5 bis 9 der Akte von 1991 entsprechen. 
 
16. Nach Aufnahme der Änderungen des Ministers würde Artikel 53 des Gesetzentwurfs betreffend die 
freigestellte Bestimmung von Artikel 6 Absatz 2 der Akte von 1991 folgendermaßen lauten:  
 

„53.- Absatz 1) Der Züchter einer bestehenden, vor kurzem gezüchteten Sorte kann beim 
Registerbeamten innerhalb von zwölf Monaten ab Beginn des Inkrafttretens dieses Gesetzes einen Antrag 
für diese Sorte stellen.“ 
 
2) Ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 14, nach denen der Registerbeamte bestimmt, daß der 
Anmelder die Verfügbarkeit der Sorte für die Öffentlichkeit wirksam kontrolliert und wenn andere 
Bestimmungen von Teil III im Hinblick auf diese Sorte anderweitig erfüllt sind, kann er ein Züchterrecht für 
diese Sorte erteilen.” 

 
 
Artikel 10 der Akte von 1991:  Einreichung von Anträgen 
 
17. Die Artikel 18, 19 und 21 des Gesetzentwurfs enthalten Bestimmungen zur Einreichung von Anträgen.  
Der Gesetzentwurf scheint keine Bestimmungen zu enthalten, die im Widerspruch zu Artikel 10 der Akte von 
1991 stehen. 
 
18. Nach Aufnahme der Änderungen des Ministers würde Artikel 21 Absatz 3 des Gesetzentwurfs 
folgendermaßen lauten:  
 

„Ein beim Registerbeamten von Sansibar der für die Züchterrechte in Sansibar zuständigen Behörde 
eingereichter Antrag ist gleichbedeutend mit wird als Antrag für dieselbe Sorte beim Registerbeamten 
angesehen.” 

 
 
Artikel 11 der Akte von 1991:  Priorität 
 
19. Um den Anforderungen von Artikel 11 Absatz 3 der Akte von 1991 zu entsprechen, wird angeraten, 
Artikel 22 Absatz 4 des Gesetzentwurfs folgendermaßen abzuändern:  
 

„3) Dem Antragsteller steht eine Frist von zwei Jahren nach Ablauf der Prioritätsfrist oder, wenn der erste 
Antrag zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist, eine angemessene Frist vom Zeitpunkt der 
Zurückweisung oder Zurücknahme an zur Verfügung, um dem Registerbeamten jegliche erforderliche 
Auskunft und Unterlage sowie das erforderliche Material vorzulegen.” 

 
20. Vorbehaltlich oben genannter Änderung enthält Artikel 22 des Gesetzentwurfs Bestimmungen zum 
Prioritätsrecht, die den Bestimmungen in Artikel 11 der Akte von 1991 entsprechen.  
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Artikel 12 der Akte von 1991:  Prüfung des Antrags 
 
21. Artikel 28 des Gesetzentwurfs enthält Bestimmungen über die Prüfung des Antrags, die den 
Bestimmungen in Artikel 12 der Akte von 1991 entsprechen. 
 
 
Artikel 13 der Akte von 1991:  Vorläufiger Schutz 
 
22. Artikel 29 des Gesetzentwurfs enthält Bestimmungen über den vorläufigen Schutz, die den 
Bestimmungen in Artikel 13 der Akte von 1991 entsprechen. Es wird empfohlen, folgende Korrektur in 
Artikel 29 des Gesetzentwurfs vorzunehmen: 
 

„Der Inhaber eines Züchterrechts hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung gegen jeden, der in der 
Zeit zwischen dem Datum der Veröffentlichung des Antrags auf Erteilung eines Züchterrechts gemäß 
Artikel 23 24 und dem Datum der Erteilung dieses Rechts Handlungen vorgenommen hat, für die nach der 
Erteilung des Züchterrechts die Zustimmung des Züchters nach Artikel 30 erforderlich ist.” 
 

 
Artikel 14 der Akte von 1991:  Inhalt des Züchterrechts 
 
23. Artikel 30 Absatz 3 des Gesetzentwurfs enthält die freigestellte Bestimmung „Handlungen in bezug auf 
bestimmte Erzeugnisse“ nach Artikel 14 Absatz 3 der Akte von 1991 wie folgt: 
 

„4) Vorbehaltlich der Artikel 31 und 32 bedürfen die unter Buchstaben a bis g des Unterartikels 1) 
erwähnten Handlungen in bezug auf Erzeugnisse, die durch ungenehmigte Benutzung von Erntegut, das 
unter die Bestimmungen des Untertikels 3) fällt, unmittelbar aus jenem Erntegut hergestellt wurden, der 
Zustimmung des Züchters, es sei denn, daß der Züchter angemessene Gelegenheit hatte, sein Recht mit 
Bezug auf das genannte Erntegut auszuüben.“ 

 
 
24. Artikel 30 Absätze 6 und 7 des Gesetzentwurfs würden nach Aufnahme der Änderungen des Ministers 
folgendermaßen lauten:   
 

„6) Für die Zwecke von Buchstabe a) des Unterartikels 1) 5) ist eine Sorte als eine im wesentlichen von 
einer anderen abgeleitete Sorte zu betrachten, wenn- 
[…] 
 
7) Für die Zwecke dieses Artikels können im wesentlichen abgeleitete Sorten beispielsweise durch die 
Auslese einer natürlichen oder künstlichen Mutanten Mutante oder eines somaklonalen Sorte Abweichers, 
der Abschnitt einer Sorte die Auslese eines Abweichers in einem Pflanzenbestand der Ursprungssorte, die 
Rückkreuzung oder durch die gentechnische Transformation gewonnen werden.” 

 
 
25. Vorbehaltlich der Änderungen in obigem Artikel enthält Artikel 30 des Gesetzentwurfs Bestimmungen 
über den Inhalt des Züchterrechts, die den Bestimmungen in Artikel 14 der Akte von 1991 entsprechen. 
 
 
Artikel 15 der Akte von 1991:  Ausnahmen vom Züchterrecht 
 
26. Artikel 31 Absatz 1 des Gesetzentwurfs würde nach Aufnahme der Änderungen des Ministers 
folgendermaßen lauten:  
 

„31.- 1) Das Züchterrecht erstreckt sich nicht auf- 
a) Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken; 
b) Handlungen zu Versuchszwecken; und  
c) Handlungen zum Zweck der Schaffung neuer Sorten sowie in Artikel 30 Absatz 1 und bis 4 
erwähnte Handlungen mit diesen Seorten, es sei denn, daß Artikel 30 Absätze 5 bis 7 Anwendung findet;” 

 
27. Vorbehaltlich der Änderungen in obigem Artikel enthält Artikel 31 Absatz 1 des Gesetzentwurfs 
Bestimmungen über die verbindlichen Ausnahmen vom Züchterrecht, die den Bestimmungen von Artikel 15 
Absatz 1 der Akte von 1991 entsprechen. 
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28. Nach Aufnahme der Änderungen des Ministers würde Artikel 31 Absätze 2 und 3 des Gesetzentwurfs 
betreffend die freigestellte Ausnahme gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Akte von 1991 folgendermaßen lauten:  
 

„2) Bezüglich der Liste der vom Minister benannten landwirtschaftlichen Pflanzen, die keine Obst-, 
Ziersorten, Gemüsearten oder forstliche Baumarten enthält, gilt das Züchterrecht nicht für Landwirte, die in 
angemessenem Rahmen und unter Wahrung der berechtigten Interessen des Inhabers des Züchterrechts 
Erntegut im eigenen Betrieb verwenden, das sie aus dem Anbau einer geschützten Sorte oder durch 
Anpflanzen im eigenen Betrieb der geschützten Sorte oder einer einer Sorte gemäß Artikel 30 Absatz 5 
Buchstabe a oder b zum Zwecke der Vermehrung gewonnen haben.” 
 
3) Der angemessene Rahmen und die Mittel zur Wahrung der berechtigten Interessen des Inhabers des 
Züchterrechts sind in den Ausführungsbestimmungen näher auszuführen.“ 

 
 
Artikel 16 der Akte von 1991:  Erschöpfung des Züchterrechts 
 
29. Artikel 32 des Gesetzentwurfs enthält Bestimmungen über die Erschöpfung des Züchterrechts, die 
den Bestimmungen in Artikel 16 der Akte von 1991 entsprechen. 
 
 
Artikel 17 der Akte von 1991:  Beschränkungen in der Ausübung des Züchterrechts 
 
30. Artikel 41 des Gesetzentwurfs enthält Bestimmungen über Beschränkungen in der Ausübung des 
Züchterrechts, die den Bestimmungen in Artikel 17 der Akte von 1991 entsprechen. 
 
 
Artikel 18 der Akte von 1991:  Maßnahmen zur Regelung des Handels 
 
31. Der Gesetzentwurf scheint keine Bestimmungen zu enthalten, die im Widerspruch zu Artikel 18 der 
Akte von 1991 stehen.   
   

 
Artikel 19 der Akte von 1991:  Dauer des Züchterrechts 
 
32. Artikel 33 des Gesetzentwurfs enthält Bestimmungen über die Dauer des Züchterrechts, die den 
Bestimmungen in Artikel 19 der Akte von 1991 entsprechen. 
 

„33.- 1) Ausgenommen die Bestimmungen in Teil VII erlischt das in Einklang mit diesem Gesetz erteilte 
Züchterrecht zwanzig Jahre nach dem Datum der Erteilung mit Ausnahme von Bäumen und Reben, für die 
das Züchterrecht fünfundzwanzig Jahre nach dem Datum der Erteilung des Züchterrechts erlischt. 
 
2)  Die Geltungsdauer kann durch schriftliche Benachrichtigung des Registerbeamten durch den Inhaber 
eines Züchterrechts sechs Monate vor Ablauf der ursprünglichen Geltungsdauer um weitere fünf Jahre 
verlängert werden.“ 

 
 
Artikel 20 der Akte von 1991:  Sortenbezeichnung 
 
33. Nach Aufnahme der Änderungen des Ministers würden Artikel 20 Absätze 2 und 8 des 
Gesetzentwurfs folgendermaßen lauten: 

 
„2) Die Bezeichnung:  
und sie darf nicht ausschließlich aus Zahlen bestehen, außer soweit dies eine feststehende Praxis für die 
Bezeichnung von Sorten ist. 
a) muß die Identifizierung der Sorte ermöglichen; 
b) und sie darf nicht geeignet sein, hinsichtlich der Merkmale, des Wertes oder der Identität der Sorte oder 
der Identität des Züchters irrezuführen oder Verwechslungen hervorzurufen[;] 
(3) Die Bezeichnung, die bezeichnet  c) muß sich insbesondere von jeder Sortenbezeichnung 
unterscheiden, die im Hoheitsgebiet eines Mitglieds einer sich mit Pflanzenzüchterrechtsangelegenheiten 
befassenden internationalen Organisation, der Tansania angehört, eine bereits vorhandene Sorte 
derselben Pflanzenart oder einer verwandten Art kennzeichnet muß unterschiedlich sein von; und  
d) darf nicht ausschließlich aus Zahlen bestehen, außer soweit dies eine feststehende Praxis für die 
Bezeichnung von Sorten ist. 
[...] 
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9)8) Der Registerbeamte informiert die Behörden der aller Mitglieder der sich mit 
Pflanzenzüchterrechtsangelegenheiten befassenden internationalen Organisation, der Tansania angehört, 
schriftlich [über] Angelegenheiten betreffend Sortenbezeichnungen, insbesondere den Vorschlag, die 
Eintragung und Streichung von Sortenbezeichnungen.”    

 
34. Die Aufnahme der oben ausgeführten Änderungen des Ministers würde eine Aktualisierung der 
Artikelnummerierung und der Querverweise in Artikel 20 des Gesetzentwurfs erforderlich machen. Artikel 20 
des Gesetzentwurfs, in den die Änderungen des Ministers eingefügt wurden, enthält Bestimmungen über 
Sortenbezeichnungen, die den Bestimmungen in Artikel 20 der Akte von 1991 entsprechen. 
 
 
Artikel 21 der Akte von 1991:  Nichtigkeit des Züchterrechts 
 
35. Artikel 36 des Gesetzentwurfs enthält Bestimmungen über die Nichtigkeit des Züchterrechts, die den 
Bestimmungen in Artikel 21 der Akte von 1991 entsprechen. 
 
 
Artikel 22 der Akte von 1991:  Aufhebung des Züchterrechts 
 
36. Artikel 37 des Gesetzentwurfs enthält Bestimmungen über die Aufhebung des Züchterrechts. Nach 
Aufnahme der Änderungen des Ministers würde Artikel 39 Absatz 2 des Gesetzentwurfs folgendermaßen 
lauten: 
 

„39.- 1) Jeder Inhaber eines Züchterrechts kann das Züchterrecht durch schriftliche Benachrichtigung des 
Registerbeamten aufgeben. 
 
2) Der Registerbeamte beendet innerhalb von einem Monat nach ab dem Datum des Erhalts der Mitteilung 
gemäß Unterartikel 1) hebt das aufgegebene auf[das] Züchterrecht und veröffentlicht die Aufhebung des 
Züchterrechts solch eine Beendigung im Amtsblatt.” 

 
37. Vorbehaltlich der Aufnahme der oben angeführten Änderungen des Ministers in Artikel 39 Absatz 2 
des Gesetzentwurfs enthält Artikel 37 des Gesetzentwurfs Bestimmungen über die Aufhebung des 
Züchterrechts, die den Bestimmungen in Artikel 22 der Akte von 1991 entsprechen. 
 
 
Artikel 30 der Akte von 1991:  Anwendung des Übereinkommens 
 
38. Hinsichtlich der Verpflichtung „geeignete Rechtsmittel [vorzusehen], die eine wirksame Wahrung der 
Züchterrechte ermöglichen“ (Artikel 30 Absatz 1 Nummer i der Akte von 1991), sieht Artikel 34 des 
Gesetzentwurfs Folgendes vor:   

 
„34 1) Züchterrechte sind durch im geschriebenen Gesetz festgehaltene zivil- und strafrechtliche Mittel 
geschützt.   
  
2) Eine Klage durch den Inhaber des Züchterrechts gegen jegliche Person, die das Züchterrecht verletzt, 
kann bei allen zuständigen Gerichten eingereicht werden.   
  
3) Das Gericht kann zusätzlich zu den für das Rechtsmittel entstehenden Kosten ein Verbot oder 
Schadensersatz oder beides anordnen, je nachdem wie es unter den gegebenen Umständen des Falles 
angemessen erscheint.“ 

 
39. Bezüglich der Verpflichtung nach Artikel 30 Absatz 1 Nummer ii der Akte von 1991 heißt es in Artikel 5 
Buchstabe a des Gesetzentwurfs folgendermaßen:  
 

 „5. Die Aufgaben des Registerbeamten sind     a)  die Erteilung von Züchterrechten; […]” 
 

40. Nach Aufnahme der Änderungen des Ministers würde Artikel 28 Absatz 7 des Gesetzentwurfs 
folgendermaßen lauten: 
 

„7) Ein Züchterrecht, das von dem Registerbeamten von Sansibar der in Sansibar für Züchterrechte 
zuständigen Behörde erteilt wurde, hat dieselbe Wirkung wie das vom Registerbeamten für dieselbe Sorte 
erteilte Züchterrecht.” 

 
41. Die Artikel 24 und 28 Absatz 6 Buchstabe c des Gesetzentwurfs entsprechen der Verpflichtung zur 
Veröffentlichung von Mitteilungen über Anträge auf und Erteilung von Züchterrechten sowie über die 
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vorgeschlagenen und genehmigten Sortenbezeichnungen gemäß Artikel 30 Absatz 1 Nummer iii der Akte 
von 1991. 
 
 
Weitere Änderungen des Ministers 
 
42. Nach Aufnahme der Änderungen des Ministers würde Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a und b des 
Gesetzentwurfs folgendermaßen lauten: 

 
„2) Die in den Registereintrag jeder eingetragenen Sorte aufzunehmende Information enhält- 

a) Art und Bezeichnung einer Sorte; 
b) vollständiger Name und Adresse des- 

           i) Antragstellers oder Inhabers des Pflanzenzüchterrechts; 
ii) einer Person, die die Sorte gezüchtet oder entdeckt und entwickelt hat, im Falle solch 
eine Person ist vom Antragsteller oder Inhaber des Züchterrechts verschieden; […]” 

 
43. Nach Aufnahme der Änderungen des Ministers würde der Querverweis in Artikel 42 Absatz 1 des 
Gesetzentwurfs folgendermaßen lauten: 
 

„42.-1) Eine gemäß Artikeln 40-41 berechtigte Person kann, innerhalb von höchstens sechzig Tagen ab 
dem tatsächlichen Zustimmungsdatum, [und den] Registerbeamten über die Ausführung in Kenntnis 
setzen und ihm eine Abschrift der Zustimmungsvereinbarung aushändigen.” 
 

Allgemeine Schlußfolgerung  
 
44. Nach Ansicht des Verbandsbüros enthält der Gesetzentwurf nach Aufnahme der Änderungen des 
Ministers (vergleiche Anlage II), wie in den Absätzen 14, 16, 18, 24, 26, 28, 33, 36, 40, 42 und 43 dieses 
Dokument dargelegt, und sobald der Gesetzentwurf wie in den Absätzen 19, 22 und 34 dieses Dokuments 
ohne zusätzliche Änderungen abgeändert wurde, die wesentlichen Rechtsvorschriften der Akte von 1991. 
 

45. Der Rat wird ersucht, 
 
 a) die Analyse in diesem Dokument zur 
Kenntnis zu nehmen; 
 
 b) vorbehaltlich der Aufnahme der Änderungen 
des Ministers (vergleiche Anlage III dieses Dokuments), 
wie in den Absätzen 14, 16, 18, 24, 26, 28, 33, 36, 40, 42 
und 43 dieses Dokument dargelegt, und der in den 
Absätzen 19, 22 und 34 dieses Dokuments empfohlenen 
Änderungen (vergleiche Anlage II dieses Dokuments) 
ohne zusätzliche Änderungen des Gesetzentwurfs über 
Pflanzenzüchterrechte von Kontinentaltansania eine 
positive Entscheidung über die Vereinbarkeit des 
Gesetzentwurfs von Kontinentaltansania über 
Pflanzenzüchterrechte mit den Bestimmungen der Akte 
von 1991 des Internationalen Übereinkommens zum 
Schutz von Pflanzenzüchtungen zu treffen; 

 
c) zur Kenntnis zu nehmen, daß die Annahme 

des Gesetzentwurfs für Kontinentaltansania und des 
Gesetzentwurfs für Sansibar erforderlich sind, damit die 
Züchterrechte das gesamte Hoheitsgebiet der 
Vereinigten Republik Tansania abdecken; 
  

d) zur Kenntnis zu nehmen, daß die Regierung 
der Vereinigten Republik Tansania beabsichtigt, den 
Gesetzentwurf oder das angenommene Gesetz für 
Sansibar zu einem späteren Zeitpunkt zur Prüfung durch 
den Rat vorzulegen; 
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e) die Regierung der Vereinigten Republik 

Tansania darüber zu informieren, daß ihre 
Beitrittsurkunde im Anschluß an eine positive 
Entscheidung über die Gesetze Kontinentaltansanias und 
Sansibars durch den Rat hinterlegt werden kann; und  
 
 f) den Generalsekretär zu ermächtigen, die 
Regierung der Vereinigten Republik Tansania von dieser 
Entscheidung zu unterrichten. 

 
 
 

[Anlagen folgen] 



C/46/15 
 

ANNEX I / ANNEXE I / ANLAGE I / ANEXO I 
 

 

 
BRIEF DES STAATSSEKRETÄRS AN DEN GENERALSEKRETÄR DER UPOV 

 
Vereinigte Republik Tansania 

Ministerium für Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Kooperativen 
Postfach 9192, Dar es Salaam 

 
 

 
1. Oktober 2012 
 
z.Hd. Herrn Francis Gurry 
Generalsekretär  
Internationaler Verband zum Schutz von  
Pflanzenzüchtungen (UPOV) 
34, Chemin des Colombettes 
CH-1211 Genf 20 
Schweiz 
 
BITTE UM PRÜFUNG DER VEREINBARKEIT DES GESETZENTWURFS ÜBER 
PFLANZENZÜCHTERRECHTE 2012 
Bezugnehmend auf oben stehenden Betreff und Ihr Schreiben vom 10. Mai 2012 
 
Sehr geehrter Herr Gurry, 
 
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, daß das Parlament der Vereinigten Republik Tansania dabei ist, 
den Gesetzentwurf über Pflanzenschützerrechte von 2012 zu verabschieden. Die erste Lesung dieses 
Gesetzentwurfs im Parlament erfolgte im April 2012.  
 
Im Anschluß an die Billigung durch das Parlament im Februar 2010 beabsichtigt die Vereinigte Republik 
Tansania, dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2. Dezember 
1961, revidiert in Genf am 10. November 1972, am 23. Oktober 1978 und am 19. März 1991, beizutreten. 
 
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 34 Absatz 3 des UPOV-Übereinkommens wäre ich dankbar, wenn der 
Rat der UPOV die Vereinbarkeit beiliegenden Gesetzentwurfs mit den Bestimmungen des 
UPOV-Übereinkommens prüfen würde. Neben dem Gesetzentwurf finden Sie in der Anlage auch einen 
Überblick über die Änderungen, die der Minister für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Kooperativen 
dem Parlament auf seiner nächsten Sitzung vorlegen möchte. 
 
Hochachtungsvoll, 
 
 
Sophia E. Kaduma 
Staatssekretär 

 
[Anlage II folgt] 
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SCHEDULE OF AMENDMENTS WHICH THE MINISTER FOR AGRICULTURE FOOD SECURITY AND COOPERATIVES INTENDS TO SUBMIT TO THE PARLIAMENT 
 

SECTION No. CURRENT PROVISIONS OF THE PBR BILL, 
2012 

PROPOSED AMMENDMENTS REASON(S) 

Section 6 of the 
PRB Act: 
Register of plant 
breeders’ rights 

6-. 
(2)The information to be listed in the Register of 
each registered variety, shall include- 
(a)species and denomination of a variety; 
(b)full name and address of- 
    (i) the holder of the plant breeders’ right; 
    (ii) a person who bred or discovered and 

developed the variety, incase such person is 
different from the holder of the breeders’ 
right;  

6.- 
(2)The information to be listed in the Register of 
each registered variety, shall include- 
(a)species and denomination of a variety; 
(b)full name and address of- 
         (i) the applicant or holder of the plant breeders’  

right; 
 (ii) a person who bred or discovered and 
developed the variety, incase such person is 
different from the applicant or  holder of the 
breeders’ right; 

 

The words “the applicants” 
have been added to cover 
information of the person (s) at 
the stage of application and as 
a holder. 
 
 

Section 15 of 
the PRB Act: 
Distinctness 
 

15.- 
(2) The filing of an application for the granting of 
breeders’ right of for the entering of another variety 
in the official register of variety in any country, shall 
be deemed to render that other variety a matter of 
common knowledge from the date of the 
application provided that the application leads to 
the granting of breeders’ right of to the entering of 
the said other variety in the official register of 
variety. 
 

15.- 
(2) For the purposes of subsection (1), the filing of 
an application for the granting of breeders’ right or 
for the entering of another variety in the official 
register of variety varieties in any country, shall be 
deemed to render that other variety a matter of 
common knowledge from the date of the application 
provided that the application leads to the granting of 
breeders’ right or to the entering of the said other 
variety in the official register of variety varieties. 
 

While complying with Article 7 
of the UPOV 1991 and for 
clarity, the section has been 
reworded using Tanzania’s 
acceptable drafting system. 
 
 

Section 20 of 
the PBR Act: 
Variety 
Denomination 

20.- 
(2) The denomination shall enable the variety to be 
identified and it may not consists solely of figures 
unless where it is an established practice for 
designating varieties and it shall not be liable for 
misleading or causing confusion concerning the 
characteristics, value or identity of the variety or the 
identity of the breeder. 

20.- 
 (2) The denomination :-  
a)  shall enable the variety to be identified; 
b) shall not be liable to mislead or to cause 
confusion concerning the characteristics, value or 
identity of the variety or the identity of the breeder. 
c) shall be different from every denomination which 
designates, in the territory of any member of 

Subsection (2) and (3) have 
been combined to create a 
new subsection (2) in order  to 
keep all the provisions 
concerning the characteristics  
on variety denomination in one 
sub-section. 
The characteristics for variety 
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(3) The denomination which designate, in the 
territory of any member of an international 
organization dealing with plant breeder’s rights 
matters to, which Tanzania is a party and an existing 
variety of the same plant species or of a closely 
related species shall be different from each other. 
 

international organization dealing with plant 
breeder’s rights matters to which Tanzania is a 
party, an existing variety of the same plant species 
or of a closely related species; and  
d) may not consist solely of figures except where 
this is an established practice for designating 
varieties. 
 

denomination have been 
clearly stated to comply with 
the provisions of Article 20 (2) 
of UPOV Convention  
 
 
 

 (9) The Registrar shall inform in writing all 
members of an international organization dealing 
with the plant breeders’ rights matters to which 
Tanzania is a party concerning the submission, 
registration and cancellation of denominations. 

 
 
 

(8)The Registrar shall, in writing, inform the 
authorities of the members of an international 
organization dealing with plant breeder’s rights 
matters to which Tanzania is a party, matters 
concerning variety denominations, in particular 
the submission, registration and cancellation of 
denominations.   

The Section has been 
reworded to provide for 
particularity on matters 
concerning variety 
denomination for informing 
other authorities as provided in 
Article 20 (6) of UPOV 
Convention of 1991. However, 
appropriate wording for 
Tanzania drafting principles 
have been observed. 
 

Section 21 of 
the PBR Act: 
Filing  date of an 
application 
 

21.- 
(3) An application filled with the Registrar of 
Zanzibar shall have the same effect of an 
application for the same variety filled with the 
Registrar. 

21.- 
(3) Any application filed with the Registrar of 
Authority responsible for breeder’s rights in Zanzibar 
shall be deemed to be an application, for the same 
variety, filed with the Registrar. 
 
 

The section has been re-
worded in consideration of the 
fact that presently there is no 
PBR Registrar in Zanzibar. 
 
It has also been amended by 
replacing the words “be 
deemed” with the words “have 
the same” to avoid 
interpretation of words to mean 
double filling of the application 
within the United Republic of 
Tanzania.  



C/46/15 
Annex III / Annexe III / Anlage III / Anexo III 

page 3 / Seite 3 / página 3 
 

Section 28 of 
the PBR Act: 
Disposition of 
applications 
 

28.- 
(7) Any grant of breeder’s right made by the 
Registrar of Tanzania Zanzibar shall have the 
same effect as the grant of the breeder’s right of 
the same variety made by the Registrar. 
 

28.- 
(7) Any grant of breeder’s right made by the 
Registrar of Tanzania authority responsible for 
granting breeders’ right s in Zanzibar shall have the 
same effect as the grant of the breeder’s right of the 
same variety made by the Registrar. 
 

The section has been re-
worded in consideration of the 
fact that presently there is no 
PBR Registrar in Zanzibar 

Section 30 of 
the PBR Act: 
Scope of the 
breeder’s right 
essentially 
derived and 
certain other 
varieties 
 

30.- 
(6) For the purposes of paragraph (a) of 
subsection (1), a variety shall be deemed to be 
essentially derived from another variety when- 

 

30.- 
 (6) For the purposes of paragraph (a) of 
subsection (1) (5), a variety shall be deemed to 
be essentially derived from another variety 
when- 

Corrections on cross reference 

Section 30 of 
the PBR Act: 
Scope of the 
breeder’s right 
essentially 
derived and 
certain other 
varieties 
 

30.- 
( (7) For the purpose of this section essentially 
derived varieties may be obtained by section of a 
natural or induced muntantor of somaclonal variety, 
the section of variety individual from plants of the 
initial variety, backcrossing, or through 
transformation by genetic engineering. 

30.-  
(7) For the purpose of this section essentially 
derived varieties may be obtained through means 
such as the selection of a natural or induced 
muntantor mutant or of a somaclonal variant, the 
section selection of a  variety variant individual from 
plants of the initial variety, backcrossing, or through 
transformation by genetic engineering. 

Words “through means such 
as” have used to capture the 
fact that the mentioned 
methods are not the only 
means of obtaining essential 
derived varieties. 

Section 31 of 
the PRB Act: 
Exceptions to 
the breeder’s 
right 

31.-(1) The breeder’s right shall not extend to- 
(a) acts done privately and for non-commercial 
purposes; 

(b) acts done for experimental 
purposes; and  

(c) acts done for the purpose of 
breeding other varieties, and, 
except where the provisions of 
section 30 (5) to (7) apply, acts 
referred to in section 30(1) and 
(4) in respect of such other 
varieties; 

 
 

31.-(1) The breeder’s right shall not extend to- 
(a) acts done privately and for non-

commercial purposes; 
(b) acts done for experimental 

purposes; and  
(c) acts done for the purpose of 

breeding other varieties, and, 
except where the provisions of 
section 30 (5) to (7) apply, acts 
referred to in section 30(1) and to 
(4) in respect of such other 
varieties; 

 
 

Corrections on cross reference 
 
Repeated words on subsection 
(2) are deleted 
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(2) For the list of agricultural crops 
specified by the Minister, which shall not 
include fruits, ornamentals, vegetables or 
forests trees, the breeder’s right shall not 
extend to a farmer who, within reasonable 
limits and subject to the safeguarding of the 
legitimate interests of the holder of the 
breeder’s right, uses for propagating 
purposes on his own holding, the product of 
the harvest which he has obtained by 
planting on his own holding, the protected 
variety or by planting on his own holding, 
the protected variety or a variety covered by 
Section 30 (5) (a) or (b). 

 

(2)For the list of agricultural crops specified by the 
Minister, which shall not include fruits, ornamentals, 
vegetables or forests trees, the breeder’s right shall 
not extend to a farmer who, within reasonable limits 
and subject to the safeguarding of the legitimate 
interests of the holder of the breeder’s right, uses for 
propagating purposes on his own holding, the 
product of the harvest which he has obtained by 
planting on his own holding, the protected variety or 
by planting on his own holding, the protected variety 
or a a variety covered by Section 30 (5) (a) or (b). 
 

Section 39 of 
the PBR Act: 
Surrender of 
breeder’s right 
 

39.-(2) The Registrar shall within one month after 
receiving the notice under sub-section (1) cancel 
the surrendered right and publish in the Gazette a 
notice of the cancellation of the breeder’s right. 

39.-(2) The Registrar shall within one month after 
from the date of  receiving the notice under sub-
section (1) cancel the surrendered terminate 
breeder’s right and publish in the Gazette a notice  
of the cancellation of the breeder’s right of such 
termination . 

Drafting corrections have been 
made to imply that the 
Registrar is responsible for 
terminating the surrendered 
right and not cancelling. 
 

Section 42 of 
the PBR Act: 
Information on 
Authorization, 
assignment and 
transmission 

42.-(1) A person authorized under sections 40 41 
may, in not more than sixty days from the effective 
date of the authorization, notify and Registrar of the 
transaction and furnish the Registrar with a copy of 
that authorization agreement. 

42.-(1) A person authorized under sections 40-41 
may, in not more than sixty days from the effective 
date of the authorization, notify and Registrar of the 
transaction and furnish the Registrar with a copy of 
that authorization agreement. 

Corrections on cross reference 

Section 53 of the 
PBR Act: 
Breeder’s right in 
respect of 
existing varieties 
of recent 
creation 

53.-(2) Notwithstanding the provisions of section 
14, where the registrar determines that the 
applicant effectively controls the availability of the 
variety to the public and if other provisions of Part 
III are otherwise satisfied in respect of the variety, 
he may grant a breeder’s right in respect of that 
variety. 

53.-(2) Deleted Subsection (2) is deleted 
because such provisions are 
covered clearly under Sub-
section (1). Section (2) tries to 
qualify sub-section (1) 
unnecessary. 
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